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Ordnung zur Anerkennung 
außeruniversitärer Einrichtungen 

als An-Institute  
 
 

vom .... 
 
 
Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg hat am 27.06.2007 gem. § 41. Abs. 1 Satz 1 
NHG i.d.F. vom 24.06.2002 (Nds. GVBI. S 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21.11.2006 (Nds. GVBl. S. 538) die folgende Neu-
fassung der 'Ordnung zur Anerkennung außeruni-
versitärer Einrichtungen als An-Institute gem. § 112 
NHG' vom 16.10.2000 beschlossen: 

 
 

§ 1 
Förderung der Zusammenarbeit 

 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg fördert 
die Zusammenarbeit mit privaten, staatlichen oder 
staatlich geförderten Forschungs- und Bildungsein-
richtungen. Form und Inhalt der Zusammenarbeit 
sind durch Kooperationsvereinbarungen zu regeln. 
Diese Ordnung wird Bestandteil der Kooperations-
vereinbarungen. 
 
 

§ 2 
„An-Institute“  

 
 (1) Auf Antrag einer Fakultät oder eines fakultäts-
übergreifenden Zentrums mit Zustimmung der inhalt-
lich zuständigen Fakultät oder Fakultäten, aus dem 
sich auch der Gesellschaftszweck der Einrichtung 
ergibt, kann das Präsidium nach vorheriger Informa-
tion und Stellungnahme des Senats eine solche 
Einrichtung als „An-Institut der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg“ anerkennen, wenn sie fol-
gende Voraussetzungen erfüllt:  
 

1. Es muss sich um eine Einrichtung handeln, 
die in Forschung und Lehre eng mit der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg zusam-
menarbeitet und überwiegend Aufgaben in 
Forschung - überwiegend außerhalb der 
Grundlagenforschung - und/oder Lehre wahr-
nimmt oder fördert. Es sollen vorrangig Auf-
gaben sein, die die Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg nicht oder nicht wie die Ein-
richtung durchführen kann und die für die Auf-
gaben der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg förderlich sind. 

 
2. Die Einrichtung muss wissenschaftlichen Ein-

richtungen an der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg gleichwertig sein. Es muss ge-
währleistet sein, dass die für Forschung und 
Lehre geltenden Grundsätze des Grundgeset-
zes und des Hochschulrechts - insbesondere 
die Lehr- und Wissenschaftsfreiheit mit der 
Verpflichtung zur Veröffentlichung von For-

schungsergebnissen - auf das in der Einrich-
tung tätige wissenschaftliche Personal ent-
sprechende Anwendung finden. 

 
3. Das An-Institut berichtet einmal jährlich, ob und 

inwieweit es die Kriterien dieser Ordnung, ins-
besondere der Nrn. 1 und 2, sowie des Ko-
operationsvertrages erfüllt hat. Eine Änderung 
des Gesellschaftszwecks ist mitzuteilen. Der 
Bericht ist dem Präsidium über  die zuständige 
Fakultät, die eine Stellungnahme beifügen 
kann, und über  die Stabsstelle Forschung bis 
Ende Februar eines Jahres zuzuleiten. Das 
Präsidium unterrichtet den Senat. 

 
4. Die Einrichtung muss rechtsfähig sein und über 

eine eigene personelle und sächliche Ausstat-
tung verfügen. Sie soll ihren Standort in räum-
licher Nähe zur Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg haben. 

 
5. Ein oder mehrere Mitglieder der Carl von Os-

sietzky Universität Oldenburg sollen die wis-
senschaftliche Leitung der Einrichtung über-
nehmen. Ausnahmen bedürfen der Begrün-
dung. Die Nebentätigkeitsbestimmungen sind 
zu beachten.  

 
6. Das An-Institut verpflichtet sich zu einer ent-

sprechenden Anwendung von § 29 Abs. 1 der 
Grundordnung der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg. 

 
(2) Die Anerkennung als „An-Institut der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg“ erfolgt unter Zu-
ordnung zu einer Fakultät oder zu mehreren  Fakul-
täten. Die Anerkennung ist auf längstens fünf Jahre 
zu befristen oder unter Widerrufsvorbehalt zu stellen. 
Das Präsidium kann die Anerkennung auf Antrag 
einer Fakultät oder eines fakultätsübergreifenden 
Zentrums nach vorheriger Information und Stellung-
nahme des Senats um bis zu fünf Jahre verlängern. 
Der Antrag auf Verlängerung ist rechtzeitig, i.d.R. 
sechs Monate vor Ablauf der Frist zu stellen. Eine 
Verlängerung ist mehrfach möglich.  Absatz 1 Nrn. 1 
bis 4 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Fakultät oder Fakultäten, der Einrichtung 
zugeordnet ist, können beim Präsidium  den Wider-
ruf der Anerkennung als „Institut an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg“ beantragen, wenn 
die Einrichtung die vorstehend genannten Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllt oder wenn sie die Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg in der Erfüllung 
ihrer Aufgaben behindert. Satz 1 gilt entsprechend 
für den Senat; in diesem Fall ist die Stellungnahme 
der betreffenden Fakultät oder Fakultäten sowie ggf. 
des beteiligten fakultätsübergreifenden Zentrums 
einzuholen. Der Widerruf wird vom Präsidium aus-
gesprochen und mit Zustellung des Widerrufs an die 
Einrichtung wirksam. Der Senat ist über den Wider-
ruf zu informieren. 
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§ 3 
Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln, 
Einrichtungen und Räumen, Prüfungsvereinba-
rungen mit dem Landesrechungshof  
(1) Die in § 1 genannten Einrichtungen müssen für 
die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln, 
Einrichtungen und geleisteten Diensten der Carl  von 
Ossietzky Universität Oldenburg ein Nutzungs-
entgelt bezahlen. Die Höhe des Entgelts richtet sich 
nach den entsprechenden Entgeltordnungen und 
den jeweils gültigen Durchschnittssätzen für Perso-
nalkostenerstattungen. Die Festsetzung des Entgelts 
erfolgt spätestens zum Jahresende durch die koope-
rierende Organisationseinheit bzw. die Organisati-
onseinheit, die Personal und Sachmittel zur Verfü-
gung stellt oder Dienstleistungen erbringt. 
 
(2) Die in § 1 genannten Einrichtungen haben keinen 
Anspruch auf die Überlassung von Räumen durch 
die Carl von Ossietzky Oldenburg. Falls dennoch 
Räume überlassen werden, wird ein auf die Raum-
qualität abgestellter ortsüblicher Mietzins erhoben. 
Daneben sind die Betriebs- und Nebenkosten sowie 
die Kosten für die Inanspruchnahme von Telekom-
munikationsdienstleistungen und sonstiger zentraler 
Infrastruktur – ggf. pauschaliert – gesondert zu ent-
richten. Einzelheiten hierzu regelt ein gesondert ab-
zuschließender Mietvertrag.  
(3) Leistungen, die durch die in § 1 genannten Ein-
richtungen gegenüber der Universität erbracht wer-
den, sind auf der Basis prüffähiger Belege zum Jah-
resende den empfangenden Organisationseinheiten 
der Universität in Rechnung zu stellen. 
 
(4) Die in § 1 genannten Einrichtungen verpflichten 
sich, mit dem Landesrechnungshof eine Prüfungs-
vereinbarung nach § 104 Abs. 1 Nr. 3 LHO hinsicht-
lich der Leistungsbeziehungen zwischen ihnen und 
der Universität abzuschließen, wenn sie Personal, 
Sachmitteln, Einrichtungen oder Räume der Carl von 
Ossietzky Universität in Anspruch nehmen. 
 
 

§ 4 
Haftungsregelungen 

 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist von 
der Haftung für die Verkehrssicherung der überlas-
senen Räume und Einrichtungen sowie von der Haf-
tung für den von diesen ausgehenden Gefahren 
freigestellt. Ferner haftet die Carl von Ossietzky Uni-
versität, soweit rechtlich zulässig, auch nicht für 
Schäden aus der Nutzung von den in § 1 genannten 
Einrichtungen überlassenen Geräten und Maschi-
nen; dies gilt insbesondere, wenn die Geräte und 
Maschinen nach den Angaben der in § 1 genannten 
Einrichtungen erstellt wurden. Im Übrigen haftet die 
Universität nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten  

 

Diese Ordnung tritt nach Beschlussfassung durch 
den Senat am Tage ihrer Bekanntmachung in den 
Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die bis-
herige ‚Ordnung zur Anerkennung außeruniversitärer 
Einrichtungen als An-Institute gem. § 112 NHG’ vom 
16.10.2000 (Amtliche Mitteilungen, 5/2000, S. 209) 
außer Kraft. 
 
 
 


